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Vorwort: Zweck der Vollzugshilfe
Kugelfänge von Schiessanlagen sind als belastete Standorte im Kataster der belasteten Standorte 
(KbS) eingetragen. Die giftigen Metalle Blei und Antimon kommen in den Kugelfängen in hohen 
Konzentrationen vor.

Durch belasteten Boden können Menschen und Tiere gefährdet werden, wenn sie den Boden 
oder auf ihm wachsende Pflanzen aufnehmen. Im Kanton Zürich wurden bereits Massnahmen 
(Einzäunung, Nutzungseinschränkung) ergriffen, die eine Gefährdung auf diesem Weg verhin-
dern sollen. Blei und Antimon können jedoch auch aus dem Erdreich ausgewaschen werden. 
Unter bestimmten Umständen kann die Gefahr der Verunreinigung von Grundwasser oder O-
berflächengewässer bestehen. Dann muss abgeklärt werden, ob dringender Handlungsbedarf 
besteht und eine Sanierung an die Hand genommen werden muss, oder ob – zumindest bis zur 
Stilllegung der Anlage – die bereits getroffenen Massnahmen ausreichen. Bei der Stilllegung 
stellt sich die Frage, ob der Kugelfang im Hinblick auf die künftige Nutzung saniert werden 
muss.

Die vorliegende Vollzugshilfe zeigt für die Kugelfänge von Schiessanlagen auf, welche altlasten-
rechtlichen Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt durchgeführt werden müssen. 
Dabei stützt es sich auf die entsprechenden Vollzugshilfen des Bundesamts für Umwelt (BAFU)
und konkretisiert deren Umsetzung im Kanton Zürich. Das Handbuch soll einerseits ein grosses 
Mass an Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit gewährleisten. Andererseits soll es im Einzelfall 
flexible und angepasste Lösungen ermöglichen. Daher gibt es einen Rahmen für den Regelfall 
vor; Abweichungen davon sind möglich und notwendig, wo spezielle Umstände dies im Einzel-
fall begründen. Werden die Vorgaben berücksichtigt, so kann davon ausgegangen werden, im 
Sinne der zuständigen Vollzugsbehörde zu handeln. In jedem Fall sollten altlastenrechtliche 
Massnahmen vorgängig mit der Behörde abgesprochen werden. Die Fachleute des AWEL bera-
ten Sie gerne.

1 Einführung

1.1 Rechtliche Grundlagen
Altlastenrechtliche Massnahmen bei Schiessanlagen erfolgen nach den Zielsetzungen und Vor-
gaben des Umweltschutzgesetzes (USG)1 und der darauf gestützten Altlasten-Verordnung 
(AltlV)2. Die AltlV gilt für die Schutzgüter Gewässer, Luft und Boden. Bezüglich der Einwirkungen
von Bodenbelastungen verweist Art. 12 AltlV auf das Bodenschutzrecht. Hier ist die ebenfalls 
auf das USG gestützte Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo)3 für die Beurteilung von 
Einwirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen heranzuziehen. Das Schutzgut Luft ist bei 
Schiessanlagen nicht relevant.

1.2 Schadstoffbelastungen bei Schiessanlagen

1.2.1. Belastungen des Erdreichs und Katastereintrag
Infolge des Schiessbetriebs werden mit den Geschossen Schadstoffe in die Umwelt ausgetragen, 
die auf lange Sicht im Erdreich verbleiben. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Blei und 
Antimon. Der Antimonanteil beträgt etwa 2 bis 5% des Bleigehalts. Antimon ist ähnlich giftig
wie Blei, wird aber leichter aus dem Boden ausgewaschen. Aus praktischen Gründen werden 
Angaben zur Belastung des Erdreichs meist nur auf den Bleigehalt bezogen.

1 Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983; SR 814.01
2 Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV) vom 26. August 1998, SR 814.680
3 Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998, SR 814.12
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Am stärksten ist durch die Geschosse naturgemäss der Kugelfang belastet. Durch zersplitterte 
und abgeprallte Geschosse ist meist aber auch der Boden in der näheren Umgebung des Kugel-
fangs betroffen. Beim Schützenhaus ist ebenfalls mit schiessbedingten Belastungen durch 
Schwermetalle und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) zu rechnen; allerdings 
sind diese Belastungen in der Regel relativ gering, und in Bezug auf die Altlastbearbeitung be-
steht dort kein Handlungsbedarf.

Um den Kugelfang einer Schiessanlage lassen sich typischerweise verschieden stark belastete 
Bereiche abgrenzen (Abbildung 1). Die dargestellte Abgrenzung der Bereiche richtet sich nach 
einer Vollzugshilfe des Bundes4, die sich auf die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen bei einer 
grösseren Anzahl von Schiessanlagen stützt. Je nach lokalen Besonderheiten und der Geschichte 
einer Schiessanlage (Verlegung von Kugelfängen, Verstossen von Wällen etc.) kann die Ausdeh-
nung der Belastungen mehr oder weniger von diesen typischen Verhältnissen abweichen.

Abbildung 1: Typische Belastungsbereiche des Erdreichs um den Kugelfang von Schiessanlagen
gemäss EMD und BUWAL (1997).

Der Bereich A (eigentlicher Kugelfang) weist erfahrungsgemäss sehr starke Belastungen des Erd-
reichs auf (Bleikonzentrationen über 1'000 mg/kg), die bis in den Untergrund reichen können. 
Im Bereich B sind die Bodenbelastungen immer noch so hoch, dass eine Gefährdung von Men-
schen oder Tieren nicht ausgeschlossen werden kann. Die Bleikonzentrationen liegen dort zwi-
schen 300 und 1000 mg/kg, die Antimonkonzentrationen dementsprechend zwischen 6 und
50 mg/kg. Bei den Bereichen A und B wurden bereits Massnahmen zur Abwehr dieser Gefähr-
dung umgesetzt (Kap. 1.2.3). Vor diesem Vollzugs-Hintergrund hat der Kanton Zürich eben die-
se Bereiche als belastete Standorte in den KbS eingetragen. Die umliegenden, in der Regel 
schwach belasteten Bereiche (50-300 mg Blei/kg Boden) werden dagegen im Prüfperimeter für 
Bodenverschiebungen (PBV) der kantonalen Fachstelle Bodenschutz (FaBo) geführt. Dieser ist bei 
Bauvorhaben relevant, wenn Bodenmaterial ausgehoben wird.

4 EMD und BUWAL 1997: Wegleitung Bodenschutz- und Entsorgungsmassnahmen bei 300m-Schiessanlagen.
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1.2.2. Schutzgut Gewässer
Die Belastungen von Schiessanlagen können in erster Linie das Grundwasser gefährden. Anti-
mon ist sehr mobil, und bereits geringe Gehalte im Trinkwasser sind für den Menschen gesund-
heitsgefährdend. Blei ist zwar ebenfalls schädlich, wird im Untergrund aber normalerweise 
schnell und gut absorbiert. Berechnungen haben hingegen gezeigt, dass bei hohen Konzentrati-
onen das natürliche Absorptionsvermögen des Untergrunds aufgezehrt wird und auch das Blei 
langfristig zu Grundwasserbelastungen führen kann (Wersin 2006, Entwurf)5.

Neben dem Grundwasser können in speziellen Fällen auch Oberflächengewässer durch Kugel-
fänge gefährdet sein, nämlich dann, wenn ein Kugelfang direkt neben einem Bach oder See 
liegt und die Schwermetalle oder gar Geschossfragmente in das Gewässer gelangen können.

Je nach Lage eines Kugelfangs in Bezug zu Gewässern und deren Nutzung können eine Unter-
suchung und/oder eine Sanierung notwendig sein (siehe Kap. 2.3, 2.4).

1.2.3. Schutzgut Boden
Boden ist die oberste, unversiegelte Erd-
schicht, in der Pflanzen wachsen können; in 
der Regel ist der Boden rund einen Meter 
mächtig. Die VBBo ist dann anzuwenden, 
wenn der Boden selbst beeinträchtigt wird 
(Bodenfruchtbarkeit), oder wenn vom Boden 
schädliche Einwirkungen auf Menschen, 
Tiere oder Pflanzen ausgehen können.

Gefährdungen von Menschen und Tieren 
sind ab der Überschreitung eines Prüfwerts 
gemäss VBBo möglich. Bei Blei sind Prüfwer-
te bereits im Bereich B überschritten (zwi-
schen 300 und 1'000 mg /kg). Auf dieser 
Grundlage wurden bei den Schiessanlagen 
des Kantons Zürich von der FaBo bereits 
Massnahmen angeordnet und von den Ge-
meinden umgesetzt: Der am stärksten be-
lastete Bereich A wurde eingezäunt, im Be-
reich B wurde die Nutzung eingeschränkt.
Diese Massnahmen sind auch wegen der 
Antimon-Belastungen angezeigt. Ob wegen 
Antimon auch ausserhalb des Bereichs B 
noch zusätzliche Nutzungseinschränkungen 
erforderlich sein können, wird von Seiten 
des Bodenschutzes derzeit geklärt (siehe 
nebenstehender Kasten).

Weitergehende Massnahmen wegen dem 
Boden (Dekontaminationen) sind im Regel-
fall bei stillgelegten Anlagen notwendig 
(siehe Kap. 4.1). 

 
5 Wersin 2006, Entwurf: Gefährdung von Grundwasser durch Schiessanlagen: Blei und Antimon. Studie der Geotest AG im Auftrag 

des BAFU.

Bodenschutzrechtliche Situation bei Antimon 

Für Antimon existieren in der VBBo keine Regelungswerte. 
Für einen solchen Fall verweist das Handbuch Gefähr-
dungsabschätzung Boden (BUWAL 2005b*) auf orientie-
rende Werte nach Eikmann & Kloke (1993). 

Der mit dem Sanierungswert gemäss VBBo vergleichbare 
Eingreifwert (BW III) beträgt für Antimon je nach Nutzung 
10 bzw. 25 mg/kg. Diese Konzentrationen werden auch im 
Bereich B meist überschritten (Abbildung 1). Denn die An-
timonkonzentrationen betragen dort (abhängig vom Gehalt 
in den Geschossen) zwischen 6 und 50 mg/kg. Der mit dem 
Prüfwert gemäss VBBo vergleichbare BW II-Wert liegt für 
Antimon je nach Nutzung bei 2-5 mg/kg. Er kann auch aus-
serhalb des Bereichs B überschritten sein, so dass eine 
Nutzungseinschränkung nicht von vornherein ausgeschlos-
sen werden kann. 

In Bezug auf Antimon bestehen beim Bodenschutz - ähn-
lich wie bei der Verlagerung in Gewässer - bisher nur weni-
ge Erfahrungen. Ab welchen Antimon-Konzentrationen eine 
Nutzungseinschränkung sinnvoll ist, wird derzeit von Seiten 
des Bodenschutzes geprüft. Wollen Standortinhaber im 
Zuge von weitergehenden Massnahmen vermeiden, allen-
falls später wiederum Einschränkungen bei der Nutzung zu 
unterliegen, so muss im Einzelfall geprüft werden, ob dafür 
eine Dekontamination des Bodens über den Bereich B 
hinaus erforderlich ist. Die entsprechende Beurteilung er-
folgt durch die Fachstelle Bodenschutz. 

*BUWAL 2005b: Handbuch Gefährdungsabschätzung und Mass-
nahmen bei schadstoffbelasteten Böden. 
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2 Die Schritte nach dem KbS-Eintrag

2.1 Künstliche Kugelfangsysteme: In jedem Fall sinnvoll
Gemäss der am 1. November 2006 in Kraft getretenen USG-Revision leistet der Bund unter be-
stimmten Bedingungen Abgeltungen für altlastenrechtliche Massnahmen bei Schiessanlagen 
(Details siehe BAFU 2006, wichtigste Punkte in Kap. 6.4). Eine von mehreren Voraussetzungen
ist, dass nach zwei Jahren ab dem Inkrafttreten der Revision, das heisst nach dem 1. November 
2008, keine Abfälle mehr auf den Standort, also ins Erdreich gelangen. Wird die Anlage recht-
zeitig stillgelegt oder ist es bereits, dann ist diese Voraussetzung erfüllt. Soll die Anlage weiter 
betrieben werden, muss zu diesem Zweck ein künstliches Kugelfangsystem aufgestellt werden, 
welches die Geschosse sowie deren Splitter, Stäube und Auswaschungen vollständig zurückhält 
(so genanntes emissionsfreies künstliches Kugelfangsystem). Genauere Angaben zu künstlichen 
Kugelfangsystemen finden sich in BAFU (2006), Rengier (2006)6 und Koller (2007)7. Bei Fragen 
zu künstlichen Kugelfängen und zum abgestimmten Vorgehen kann auch der zuständige 
Schiessoffizier weiterhelfen.

Das Schiessen ins Erdreich entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und des Um-
weltschutzes. Für alle Anlagen, die nach dem 1. November 2008 weiter betrieben werden sol-
len, empfiehlt das AWEL, rechtzeitig emissionsfreie künstliche Kugelfangsysteme aufzustellen.
Bei den meisten Anlagen werden früher oder später altlastenrechtliche Massnahmen mit ent-
sprechenden Kostenfolgen, vor allem Dekontaminationen, notwendig sein. Dann können sich 
die Betroffenen dadurch unter Umständen von bedeutenden Kosten entlasten.

In den Entscheid bezüglich Aufstellung künstlicher Kugelfangsysteme sollten folgende weiterge-
hende Überlegungen einbezogen werden:

� Bei welchen Anlagen können Schadstoffe im Erdreich Auswirkungen auf die Gewässer 
haben (siehe Kap. 2.3 und 2.4)?

� Betriebszustand der Anlage und betriebliche Rahmenbedingungen (raumplanerische As-
pekte, problematische Lärmbelastungen, Nutzung der Nachbarparzellen).

� Möglichkeiten für eine Zusammenlegung mit einer anderen Schiessanlage.
� Ist eine Zufahrt zum Kugelfang vorhanden? Dies ist in der Regel zur Installation und den 

Unterhalt eines künstlichen Kugelfangsystems erforderlich.
� Wie stark ist das Interesse der heutigen Betreiber und Inhaber an einer Weiterführung 

der Anlage nach dem 1. November 2008?
� Welche Nutzung ist nach einer allfälligen Stilllegung möglich, und inwieweit muss der 

Boden dafür saniert werden, damit eine zonenkonforme Nutzung ermöglicht wird?
� Was ist die beste Lösung im Hinblick auf Kosten und Nutzen?

2.2 Grundsätze bei der Festlegung von altlastenrechtlichen Mass-
nahmen

Der Grundsatz bei der Altlastenbearbeitung lautet, Massnahmen nur dort anzusetzen, wo sie 
notwendig sind (siehe auch AWEL 20078). Deshalb geht das AWEL schrittweise vor und ordnet 
jeweils im konkreten Einzelfall angepasste Massnahmen an (Minimalanforderungen). Die Vorge-
hensweise orientiert sich an den Anforderungen des Bundes für Abgeltungen bei Schiessanlagen 
(BAFU 2006, Kap. 6.4)9. Betroffene, die selbst Massnahmen bei Schiessanlagen planen, sollten in 
jedem Fall vorgängig mit dem AWEL Kontakt aufnehmen.

6 Rengier 2006: Geschlossene Kugelfänge für 300m-Schiessanlagen – technisch machbar und wirtschaftlich tragbar? Studie der 
RUAG Environment im Auftrag des BAFU.

7 Koller R. 2007: Schiessanlagen – umweltverträglich sanieren.
8 AWEL 2007: Alte Lasten – Neue Chancen. Das Altlastenprogramm des Kantons Zürich im Überblick.
9 BAFU 2006: VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen.
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2.3 Welche Kugelfänge müssen zügig saniert werden?
Grundwasserschutzzonen wurden ausgewiesen, weil aus diesem Bereich das Wasser unmittelbar 
in die betreffende Fassung gelangt. Wenn ein Kugelfang innerhalb einer Grundwasserschutzzo-
ne liegt, ist nach heutigem Wissensstand davon auszugehen, dass früher oder später die Schad-
stoffe aus dem Kugelfang (Kap. 1.2.2) in der Fassung auftreten. Belastete Standorte, von denen 
Schadstoffe in Grundwasserfassungen von öffentlichem Interesse gelangen, sind sanierungsbe-
dürftig (Art. 9 Abs. 2 lit. a AltlV). Bei Kugelfängen in einer Grundwasserschutzzone besteht in 
jedem Fall die konkrete Gefahr einer Verunreinigung des genutzten Grundwassers. Auch dann 
liegt gemäss Altlasten-Verordnung ein Sanierungsbedarf vor (Art. 9 Abs. 2 lit. d AltlV). Eine Vor-
untersuchung ist nicht mehr erforderlich.

Wenn eine bestehende Nutzung beeinträchtigt oder unmittelbar gefährdet ist, ist eine Sanie-
rung besonders dringlich (Art. 15 Abs. 4 AltlV). Das Ziel der Sanierung ist ebenfalls bekannt, 
nämlich die Beseitigung der Einwirkungen durch Dekontamination (BAFU 2006). Eine eigentliche
Detailuntersuchung erübrigt sich deshalb ebenfalls. Es muss lediglich die Schadstoffverteilung im 
Einzelfall ermittelt werden, um genau das richtige Material zu entsorgen (siehe Kap. 4.2).

Das AWEL ordnet die Dekontamination der betreffenden Kugelfänge per Verfügung an. Gemäss 
BAFU (2006) ist für eine sofortige Dekontamination zu sorgen, wenn die Altlast in einer Grund-
wasserschutzzone oder einem Grundwasserschutzareal liegt. Das AWEL sieht mit Rücksicht auf
Planung und Organisation vor, dass der Kugelfang innert drei Jahren ab der Verfügung dekon-
taminiert wird. Spätestens ein Jahr vor diesem Termin ist dem AWEL das Sanierungsprojekt ein-
zureichen.

2.4 Welche Kugelfänge müssen untersucht werden?
Da die Schiessanlagen bezüglich dem Schutz von Menschen und Tieren momentan gesichert 
sind (Kap. 1.2.3), beschränken sich Untersuchungen auf die Fälle, in denen Gewässer gefährdet 
sein können (Kap. 1.2.2). Für das Grundwasser weist die Gewässerschutzkarte den Bereich AU

aus. Er umfasst die nutzbaren unterirdischen Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen 
Randgebiete. Ausserdem umfasst der Zuströmbereich ZU das Gebiet, aus dem etwa 90 Prozent 
des Grundwassers stammen, das zu einer Grundwasserfassung gelangt. Im Unterschied zum 
Bereich AU, der den Schutz nutzbarer Grundwasservorkommen flächendeckend sicherstellen soll, 
steht beim Zuströmbereich ZU der fassungsbezogene Schutz des Grundwassers im Vordergrund, 
d.h. die Qualitätssicherung bzw. die Sanierung des als Trinkwasser genutzten Grundwassers
(BAFU 2004a)10. Alle Kugelfänge, die im Gewässerschutzbereich AU oder ZU liegen, sind grund-
sätzlich untersuchungsbedürftig.

Ebenfalls grundsätzlich untersuchungsbedürftig sind Kugelfänge, die in den Gewässerschutzbe-
reichen AO oder ZO liegen bzw. eine direkte Entwässerung in ein Oberflächengewässer aufwei-
sen. Als Kriterien für eine direkte Entwässerung von belasteten Standorten setzt das AWEL
grundsätzlich eine Entfernung zu einem Oberflächengewässer von maximal 50 m oder eine 
Entwässerung in ein Oberflächengewässer über Drainagen an.

Entsprechend dem Grundsatz, nur die jeweils notwendigen Massnahmen anzusetzen, priorisiert 
das AWEL die Voruntersuchungen bezüglich Gewässern nach folgenden Kriterien:

1. Lage im Gewässerschutzbereich ZU, oder im Gewässerschutzbereich AU im Bereich von 
nutzbarem Grundwasser (nicht in Randgebiet).

2. Lage im Gewässerschutzbereich AO oder ZO bzw. unmittelbar neben einem Oberflächen-
gewässer, oder direkte Entwässerung des Kugelfangs über Drainagen in ein Oberflä-
chengewässer.

3. Lage im Einzugsbereich genutzter Wasserfassungen im Gewässerschutzbereich üB (meist 
Quellfassungen).

10 BUWAL 2004a: Wegleitung Grundwasserschutz. Vollzug Umwelt. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern. 141 S.
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Das AWEL ordnet schrittweise Voruntersuchungen der Kugelfänge an, bei denen eine Gewäs-
sergefährdung nach den Kriterien 1-3 am wahrscheinlichsten ist. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen werden jeweils vom AWEL ausgewertet. Weitere Voruntersuchungen werden vom 
AWEL nur ausgelöst, wenn aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse bei noch mehr Kugel-
fängen eine Gefährdung von Gewässern zu erwarten ist.

Auf eine Voruntersuchung kann verzichtet werden, wenn ein Kugelfang ohnehin bald dekon-
taminiert wird. Sagen Betroffene verbindlich eine Dekontamination des Kugelfangs innert 5 Jah-
ren (wo Grundwasser betroffen ist) bzw. 10 Jahren (wo Oberflächengewässer betroffen sind) zu,
so verzichtet das AWEL auf die Durchführung der Voruntersuchung. Die Fristen entsprechen 
denjenigen für Kugelfänge, die sich bei der Voruntersuchung als sanierungsbedürftig erweisen 
(siehe Kap. 3.3). In einem solchen Fall ist dem AWEL spätestens ein Jahr vor Ablauf der genann-
ten Frist das Sanierungsprojekt einzureichen. Zu beachten ist dabei allerdings: Sollen Bundesab-
geltungen beansprucht werden, so muss die Notwendigkeit durchgeführter Massnahmen nach-
vollziehbar aufgezeigt werden (Kap. 6.4). Voraussetzung für Bundesabgeltungen bei Dekonta-
minationen ist, dass ein Sanierungsbedarf gemäss Art. 9 oder 10 AltlV vorliegt und eine Dekon-
tamination erforderlich ist (Kap. 4.1). Sinnvoll ist der Verzicht auf die Voruntersuchung aber auf 
jeden Fall, wenn eine Dekontamination ohnehin unumgänglich ist. Das gilt vor allem für stillge-
legte Anlagen in der Landwirtschaftszone.

2.5 Was ist mit den übrigen Kugelfängen? 
Das Schadstoffpotenzial ist bei einem Kugelfang grundsätzlich hoch. Besonders Antimon weist 
im Eluat von Kugelfangmaterial regelmässig Konzentrationswerte über denjenigen von An-
hang 1 AltlV auf (Thut & Bunge11 2003; Wersin 2006, Entwurf). Deshalb sind Kugelfänge, die 
nicht unter die Kriterien gemäss Kapitel 2.3 oder 2.4 fallen, zwar grundsätzlich als überwa-
chungsbedürftig bezüglich dem Grundwasser zu beurteilen (Art. 9 Abs. 1 lit. a AltlV). Eine Ge-
fährdung von Gewässern durch diese Kugelfänge ist beim gegenwärtigen Kenntnisstand aber
nicht wahrscheinlich. Das AWEL sieht daher bei diesen Kugelfängen keine Massnahmen bezüg-
lich der Gewässer vor. Weitergehende Massnahmen wegen dem Boden sind dagegen im Regel-
fall bei stillgelegten Anlagen notwendig (siehe Kap. 4.1).

3 Voruntersuchung

3.1 Vorgehen im Überblick
Eine Altlasten-Voruntersuchung ist bei Schiessanlagen allenfalls in Bezug auf Gewässer erforder-
lich; das AWEL legt fest, welche Kugelfänge untersucht werden müssen (Kap. 2.4). Die Altlas-
ten-Verordnung verlangt im Rahmen der Voruntersuchung eine historische und eine technische 
Untersuchung (Art. 7 AltlV). Zweck der Voruntersuchung ist es, die Angaben zu ermitteln, wel-
che für die Beurteilung der Überwachungs- oder Sanierungsbedürftigkeit des Standorts erforder-
lich sind. Diese Angaben müssen im Hinblick auf die Gefährdung der Umwelt mit Hilfe einer 
Gefährdungsabschätzung bewertet werden.

Im Rahmen der Erstellung des KbS wurden bereits historische Angaben zusammengetragen. 
Bereits früher erhobene Informationen zum Boden und zum Lärmschutz sind dabei eingeflossen. 
Das AWEL stellt den Betroffenen die vorhandenen Daten zur Verfügung (so genannter Daten-
bankreport zum Standort). Auf dieser Grundlage sieht das AWEL folgende Schritte vor:

1. Sichtung der vorhandenen Unterlagen zur Umweltsituation (geologische Karten, Grund-
wasserkarte, Gewässerschutzkarte etc.) und zur Historie. Ergänzende historische Abklä-
rungen können in Ausnahmefällen notwendig sein, wenn aus den vorliegenden Daten 
keine sicheren Schlüsse zur Lage der am stärksten belasteten Bereiche möglich sind. Zu 
ermitteln sind auch allfällige Drainagen und andere Leitungen im Bereich des Standorts.

11 Thut D., Bunge R. 2003: Antimonmobilität in Kugelfängen.
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2. Begehung des Areals durch einen qualifizierten Gutachter. Der Gutachter sammelt dabei 
die nötigen Informationen zur Festlegung des Programms für die technische Untersu-
chung. Besonders sind mögliche direkte Einträge von belastetem Material in Oberflä-
chengewässer zu beachten (zersplitterte und vom Kugelfang abgeprallte Geschosse bzw.
oberflächliche Abschwemmung).

3. Erstellung des Pflichtenhefts für die technische Untersuchung (Hinweise siehe Kap. 3.2) 
und Einreichung beim AWEL. Das AWEL beurteilt, ob die vorgesehenen Massnahmen 
den Vorgaben von Art. 7 AltlV entsprechen. Abklärungen zur Schadstoffverteilung wer-
den vom AWEL nur dann als Teil der Voruntersuchung akzeptiert, wenn nachvollziehba-
re Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Belastungssituation wesentlich von den in 
Kap. 1.2.1 beschriebenen typischen Verhältnissen abweicht (z. B. Verlegung von Kugel-
fängen, Verstossen früherer Kugelfänge etc.).

4. Durchführung der technischen Untersuchung und der Gefährdungsabschätzung, Beur-
teilung des Standorts durch den Gutachter. Einreichung des entsprechenden Berichts 
beim AWEL.

5. Beurteilung der Überwachungs– oder Sanierungsbedürftigkeit des Standorts durch das 
AWEL gemäss Art. 8 AltlV.

Vorgehen, angefallene Kosten und Regelungen zur Vorfinanzierung sollten im Hinblick auf die 
Kostenverteilung (Kap. 6.3) nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Angaben können in den 
Bericht zur Voruntersuchung integriert, aber auch gesondert zusammengestellt werden.

3.2 Hinweise zur technischen Untersuchung
Die Massnahmen im Rahmen der technischen Untersuchung richten sich nach den Vorgaben der 
Altlasten-Verordnung und den einschlägigen Vollzugshilfen des Bundes (BUWAL 2000a,b; 
2003a, 2005a)12. Im Normalfall sind bei der technischen Untersuchung keine Analysen des be-
lasteten Erdreichs, insbesondere keine Eluatversuche im Sinne von Anhang 1 AltlV notwendig. 
Denn es ist bekannt, dass im Eluat des am stärksten belasteten Bereichs von Kugelfängen re-
gelmässig Konzentrationswerte nach Anhang 1 AltlV überschritten werden. Zu untersuchen sind 
daher lediglich die allfällige vom Kugelfang ausgehende Verunreinigung bzw. konkrete Gefähr-
dung von Gewässern.

Speziell im Hinblick auf Schiessanlagen sind ausserdem folgende Punkte zu beachten:

1. Im Gegensatz zu vielen anderen belasteten Standorten ist bei den Schiessanlagen der 
Schadstoffherd innerhalb des Standorts meist von vornherein bekannt (Kugelfang, Be-
reich A). Untersuchungen des Grundwassers sind daher prinzipiell im unmittelbaren 
Abstrom des Bereichs A gemäss BUWAL (2003a) durchzuführen (Abbildung 2). Liegen 
Hinweise auf eine unterschiedliche Belastung des Einschussbereichs vor (Scheiben wur-
den z. B. unterschiedlich stark genutzt), so ist das Grundwasser bevorzugt im unmittel-
baren Abstrom der mutmasslich stärksten Belastungen zu untersuchen. Dasselbe gilt, 
wenn bereits bekannt ist, dass die Belastungsverteilung von der typischen Situation 
(Kap. 1.2.1) abweicht.

2. Berücksichtigt man bei einem typischen Kugelfang mit sechs bis zehn Scheiben die Breite 
des Bereichs A quer zur Fliessrichtung des Grundwassers, so sind im Regelfall ein bis ma-
ximal zwei Probenahmestellen im unmittelbaren Abstrom ausreichend (BUWAL 2003a).
Bei heterogenem Grundwasserleiter und schlecht bekannten Fliessverhältnissen müssen
allenfalls mehr Sondierungen durchgeführt werden, um die notwendigen Probenah-
mestelle(n) einrichten zu können.

12 BUWAL 2000a: Vollzugshilfe „Pflichtenheft für die technische Untersuchung von belasteten Standorten“.
 BUWAL 2000b: Vollzugshilfe „Methoden zur Voruntersuchung von belasteten Standorten“.
 BUWAL 2003a: Vollzugshilfe „Richtlinie Probenahme von Grundwasser bei belasteten Standorten“.
 BUWAL 2005a: Vollzugshilfe „Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmateri-
al“.
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3. Kann der unmittelbare Abstrombereich nicht mit ausreichender Sicherheit aufgrund vor-
handener Unterlagen festgelegt werden, so ist er vorgängig durch technische Massnah-
men zu ermitteln. Dafür sind in der Regel drei Messstellen notwendig, an denen die 
Grundwasserpegel bestimmt werden, um die Fliessrichtung zu ermitteln.

4. Wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass Blei oder Antimon schon im zuströ-
menden Grundwasser vorhanden sind, verlangt das AWEL keine Probenahmestellen im 
Zustrom. Dann ist grundsätzlich davon auszugehen, dass im Abstrom des Kugelfangs 
festgestelltes Blei und Antimon vom Kugelfang stammen.

5. Zum Schutz der Oberflächengewässer schreibt Art. 10 AltlV vor, die vom Standort 
stammenden Schadstoffe in dem Wasser zu beurteilen, das in ein oberirdisches Gewäs-
ser gelangt. Messungen sind somit nicht im Oberflächengewässer selbst durchzuführen 
(grosse Verdünnung), sondern zwischen dem Standort und dem Oberflächengewässer. 
Die Situation bezüglich der Probenahmestellen ist daher beim Schutzgut Oberflächen-
gewässer vergleichbar mit derjenigen bei der Untersuchung von Grundwasser.

6. Sind Drainagen vorhanden, die das Wasser im Kugelfangbereich in ein Oberflächenge-
wässer ableiten, so kann es ausreichen, das Drainagewasser zu beproben. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Drainagen das Sickerwasser so weitgehend erfassen, dass allfällige E-
missionen des ganzen Standorts bzw. des am stärksten belasteten Bereichs beurteilt 
werden können. Dies muss nachvollziehbar gezeigt werden.

7. Wasserproben sind an mindestens zwei Zeitpunkten zu nehmen, das heisst je einmal bei 
hohem und niedrigem Wasserstand bzw. nach unterschiedlich feuchter Witterung. Das 
gilt auch, wenn bei der Analyse der ersten Probe keine Schadstoffe festgestellt wurden. 
Die Proben des Grundwassers sind auf Blei und Antimon zu untersuchen. Ermöglichen 
diese Analysenergebnisse keine eindeutige Beurteilung des Standorts gemäss Art. 9 und 
10 AltlV, so sind weitere Messungen erforderlich.

Schliesslich ist im Rahmen der Voruntersuchung eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Ge-
wässerverunreinigungen durchzuführen. Wenn der Kugelfang nicht ohnedies aufgrund der 
Wasseranalysen als sanierungsbedürftig zu beurteilen ist, soll die Gefährdungsabschätzung klä-
ren, ob wegen eines ungenügenden Rückhalts von Blei oder Antimon eine konkrete Gefahr der 
Verunreinigung von Gewässern besteht (Art. 9 Abs. 2 lit. d und Art. 10 Abs. 2 lit. b AltlV). Das 
AWEL erarbeitet vereinfachte Kriterien, mit denen die konkrete Gefahr für Grundwasser abge-

Grund-
wasser

Boden

Untergrund

Schussrichtung

Kugelfang
Einschuss-
bereichKernbohrung, 

Piezometer:
Wasserprobe

Abbildung 2: Probenahmestelle im unmittelbaren Abstrom des Kugelfangs (schema-
tisch). Rote Markierungen: Begrenzung des Bereichs A.
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schätzt werden kann; sobald diese vorliegen, sind sie vorzugsweise für die Beurteilung der kon-
kreten Gefahr zu verwenden. Falls stattdessen ein Simulationsmodell verwendet wird, sind sämt-
liche verwendeten Annahmen und Parameter anzugeben. Die für die Abschätzung notwendigen 
Daten zu den Materialeigenschaften des Erdreichs müssen im Rahmen der Voruntersuchung mit 
erhoben werden; vor allem gilt dies für die Korngrössen-Verteilung. Dafür sollten die Sondierun-
gen für die Probenahmestellen mit genutzt oder, vor allem bei aufgeschütteten Scheibenwällen, 
allenfalls einfache Handsondierungen durchgeführt werden.

3.3 Beurteilung durch die Behörde
Die Beurteilung der Voruntersuchung erfolgt gemäss den Vorgaben von Art. 8-10 AltlV. Erweist 
sich ein Kugelfang wegen der in Gewässern festgestellten Schadstoffe oder wegen der konkre-
ten Gefahr einer Verunreinigung von Gewässern als sanierungsbedürftig, so ordnet das AWEL 
die Dekontamination mit der Dringlichkeit gemäss (Kap. 4.1) an. Ist die sanierungsbedürftige 
Schiessanlage noch in Betrieb, so muss unverzüglich ein künstliches Kugelfangsystem aufgestellt 
werden, falls dies noch nicht erfolgt ist.

Das Schadstoffpotenzial ist bei einem Kugelfang grundsätzlich hoch. Besonders Antimon weist 
im Eluat von Kugelfangmaterial regelmässig Konzentrationswerte über denjenigen von An-
hang 1 AltlV auf (Thut & Bunge 2003; Wersin 2006, Entwurf). Aber auch bei Blei kann länger-
fristig das Rückhaltevermögen des Erdreichs überschritten werden, was zu Auswaschungen ins 
Grundwasser führen kann. Deshalb sind die nicht sanierungsbedürftigen Kugelfänge als über-
wachungsbedürftig bezüglich dem Grundwasser zu beurteilen (Art. 9 Abs. 1 lit. a AltlV). Dies gilt 
auch für den Fall, dass im abströmenden Grundwasser (noch) keine Schadstoffe festgestellt 
werden. Das heisst jedoch nicht unbedingt, dass bei diesen Kugelfängen mit hohem Aufwand 
weitere Messungen durchgeführt werden müssen. Je nach den Verhältnissen im Einzelfall kann 
der Beprobungsrhythmus stark verlängert werden, z. B. Überprüfung alle 5 Jahre mit jeweils
mindestens zwei Probenahmen. Die vorhandenen Probenahmestellen müssen für spätere Mes-
sungen erhalten werden.

4 Sanierung

4.1 Ziele und Dringlichkeit
Erweist sich ein belasteter Standort als sanierungsbedürftig, so sind im nächsten Schritt Ziele und 
Dringlichkeit der Sanierung zu bestimmen. Im Normalfall muss dazu eine Detailuntersuchung 
durchgeführt werden (Art. 14 AltlV). Bei Schiessanlagen reichen zu diesem Zweck aber bereits 
die vorliegenden Erkenntnisse aus, weshalb der Bund Abgeltungen für Detailuntersuchungen bei 
Schiessanlagen nur in begründeten Ausnahmefällen leistet (Kap. 6.4).

Das Ziel der Sanierung ist bekannt, nämlich im Normalfall die Beseitigung der Einwirkungen 
durch Dekontamination; am effizientesten ist das Ausbaggern und Entsorgen des stark belaste-
ten Materials. Nur wenn keine Gewässer gefährdet sind und keine landwirtschaftliche oder gar-
tenbauliche Nutzungszone vorliegt, ist nach der Stilllegung einer Schiessanlage eine Dekontami-
nation nicht vorgeschrieben. Auch hier, besonders in Wohnzonen, empfiehlt das AWEL aber 
eine Dekontamination statt dauerhaften Nutzungsverboten und -einschränkungen.

Bei der Dringlichkeit des Sanierungsbedarfs ist wiederum zu unterscheiden zwischen dem
Schutzgut Gewässer und dem Schutzgut Boden. Erweist sich ein belasteter Standort aufgrund 
der Voruntersuchung als sanierungsbedürftig bezüglich Gewässern (Art. 9 oder 10 AltlV), lässt 
sich die Dringlichkeit der Sanierung direkt aus der Lage des Kugelfangs im Gewässerschutzbe-
reich ableiten (BAFU 2006). Je empfindlicher der Gewässerschutzbereich der Altlast, umso dring-
licher ist die Dekontamination (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Dringlichkeit der Sanierung (Dekontamination), wenn Gewässer betroffen sind (un-
abhängig davon, ob eine Anlage in Betrieb oder stillgelegt ist); konkretisiert auf der 
Grundlage von BAFU (2006, Tabelle 1), deren Kategorien in den grünen Kreisen an-
gegeben sind.

Altlast in übrigem Gewässerschutzbereich 
üB

Altlast in Grundwas-
serschutzzone S1, S2, 
S3 oder Grundwasser-
schutzareal

Altlast in einem der 
Gewässerschutzbe-
reiche AU, AO, ZU, ZO

mit altlastenrelevanter 
Gefährdung von ober-
irdischen Gewässern

ohne 
altlastenrelevante 
Gefährdung von 
oberirdischen 
Gewässern

sofortige Dekontamina-
tion des Kugelfangs, 
d. h. aus planerischen 
und organisatorischen 
Gründen bis in spätes-
tens 3 Jahren ab ent-
sprechender AWEL-

Verfügung

Dekontamination 
des Kugelfangs bis 

in spätestens 
5 Jahren ab ent-

sprechender AWEL-
Verfügung

Dekontamination des 
Kugelfangs bis in spä-
testens 10 Jahren ab 
entsprechender A-

WEL-Verfügung

Dekontamination 
des Kugelfangs bis 

in spätestens 
25 Jahren ab ent-

sprechender AWEL-
Verfügung

Im Hinblick auf die Gefährdung von Menschen und Tieren durch belasteten Boden sind alle 
Schiessanlagen vorläufig gesichert (siehe Kap. 1.2.3). Weitergehende Massnahmen bezüglich 
des Bodens sind aber in der Regel notwendig, wenn die Anlage stillgelegt ist und wieder der 
standortüblichen Nutzung zugeführt wird. Sind Sanierungswerte der VBBo überschritten, so 
müssen die davon betroffenen Nutzungen (Landwirtschaft und Gartenbau, Haus- und Familien-
gärten, Kinderspielplätze) grundsätzlich verboten werden (Art. 10 Abs. 1 VBBo). Bei Belastungen 
mit Gehalten zwischen dem Prüf- und dem Sanierungswert der VBBo muss bei einer konkreten 
Gefährdung die Nutzung entsprechend eingeschränkt werden.

In Gebieten mit raumplanerisch festgelegter gartenbaulicher-, landwirtschaftlicher oder forst-
wirtschaftlicher Nutzung verlangt die VBBo bei Überschreitung der Sanierungswerte eine Dekon-
tamination, so dass die vorgesehene Bewirtschaftungsart wieder gefahrlos möglich ist (Art. 10 
Abs. 2 VBBo). Im Gegensatz zur Landwirtschafts- und Gartenbauzone gibt es jedoch für Gebiete 
mit forstwirtschaftlicher Nutzungszone keine Sanierungswerte. Für stillgelegte Schiessanlagen 
sieht das AWEL auf dieser Grundlage Massnahmen gemäss Tabelle 2 vor.

1 2 3 4
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Tabelle 2: Dringlichkeit der Sanierungsmassnahmen, wenn Anlagen stillgelegt sind und nur
Boden betroffen ist; konkretisiert auf der Grundlage von BAFU (2006, Tabelle 1), de-
ren Kategorien in den grünen Kreisen angegeben sind.

Nutzungszone Massnahmen und deren Dringlichkeit

landwirtschaftlich oder
gartenbaulich

Die Dekontamination ist innert 25 Jahren ab der Stillle-
gung durchzuführen.

forstwirtschaftlich Dekontamination wird innert 25 Jahren ab der Stilllegung
empfohlen bzw. beim nächsten Umtrieb, wenn auf dem 
Kugelfang keine Bäume stehen.

Wohnzone Dekontamination innert 25 Jahren ab der Stilllegung wird 
dringend empfohlen.

andere Zone Dekontamination innert 25 Jahren ab der Stilllegung wird 
empfohlen.

Bis zur Dekontamination 
sind die angeordneten 
bodenschutzrechtlichen 
Massnahmen zur Gefah-
renabwehr (Einzäunung, 
Nutzungseinschränkung) 
bei allen Kugelfängen 
aufrecht zu erhalten.

Liegt eine raumplanerisch festgelegte landwirtschaftliche oder gartenbaulicher Nutzung vor, so 
ist die Dekontamination grundsätzlich mit verbindlicher Frist von 25 Jahren ab der Stilllegung 
durchzuführen. Wurde eine Schiessanlage bereits vor mehr als 20 Jahren stillgelegt, so passt das 
AWEL die Frist mit Rücksicht auf Planung und Organisation angemessen an.

Für einen Entscheid über das Vorgehen bei einer stillgelegten Schiessanlage sollte folgendes 
berücksichtigt werden: Ohne Dekontamination wird sich die Belastung der Kugelfänge auch 
innerhalb von Jahrhunderten nicht wesentlich verändern. Das Gefährdungspotential für Mensch 
und Tier bleibt bestehen, die Massnahmen zur Gefahrenabwehr werden zur Dauereinrichtung. 
Als Teil einer Anlage dienten die bisher üblichen Kugelfänge dem Zweck, den Schiessbetrieb zu 
ermöglichen. Nicht mehr genutzte Kugelfänge sind dagegen nur noch Sondermülldeponien in 
freier Lage. Nicht zu dekontaminieren, verschiebt das Problem lediglich auf zukünftige Generati-
onen und löst es nicht.

4.2 Dekontamination
Die altlastenrechtlichen Massnahmen im Rahmen der Dekontamination richten sich nach 
Art. 16-19 AltlV und den einschlägigen Vollzugshilfen des Bundes (BAFU 2006, BUWAL 
2001a)13. Für die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial sind zudem die Technische Ver-
ordnung über Abfälle (TVA)14, die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)15, BUWAL 
(1999)16, BUWAL (2001b)17 sowie die kantonale Verwertungsregel (AWEL 2005)18 massgebend.

Jeweils mindestens ein Jahr vor Ablauf der Dekontaminationsfrist (Kap. 4.1) ist dem AWEL das 
Sanierungsprojekt zur Genehmigung einzureichen. Bei Schiessanlagen müssen normalerweise 
nicht verschiedene Sanierungsvarianten abgewogen werden, weil das Ausbaggern und Entsor-
gen des stark belasteten Materials klar am effizientesten ist. Deshalb beschränkt sich das Sanie-
rungsprojekt auf die Festlegung der Ziele und des Vorgehens im konkreten Einzelfall (Erfolgs-
kontrolle, Fristen, allenfalls ergänzende Massnahmen). Bei Kugelfängen sind darüber hinaus 
besonders folgende Punkte zu beachten:

13 BUWAL 2001a: Vollzugshilfe „Erstellung von Sanierungsprojekten für Altlasten“.
14 Technische Verordnung über Abfälle (TVA) vom 10. Dezember 1990; SR 814.600.
15 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) vom 22. Juni 2005; SR 814.610.
16 BUWAL 1999: Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushub-

richtlinie).
17 BUWAL, 2001b: Wegleitung über die Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub).
18 AWEL 2005: Richtlinie „Verwertungsregel für die Entsorgung von belasteten Bauabfällen“.

5

6

5

6
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1. Mindestziel bei der Dekontamination ist die Unterbindung der schädlichen Einwirkungen 
auf Schutzgüter (Gewässer, Menschen, Tiere) durch einen Quellenstopp. Dazu muss im 
Normalfall das am stärksten belastete Material mit Bleigehalten über 1'000 mg/kg ent-
fernt werden. Darüber hinaus verlangt das geltende Recht keine Dekontamination, son-
dern bei Bleigehalten im Boden zwischen 300 und 1'000 mg/kg allenfalls eine Nut-
zungseinschränkung zur Gefahrenabwehr für Menschen und Tiere (Art. 9 VBBo). Der 
Bund unterstützt mit Abgeltungen daher grundsätzlich nur das Mindestziel, also die Ent-
fernung von Material mit Bleigehalten über 1'000 mg/kg (BAFU 2006). Kann in bestimm-
ten Einzelfällen nachvollziehbar gezeigt werden, dass ein Sanierungsbedarf gemäss 
Art. 9-10 AltlV auch durch Material ausserhalb des Bereichs A verursacht wird, so muss 
das Dekontaminationsziel entsprechend angepasst werden. Das AWEL erarbeitet dafür 
vereinfachte Kriterien; sobald diese vorliegen, sind sie vorzugsweise für die Beurteilung 
zu verwenden. Falls stattdessen ein Simulationsmodell verwendet wird, sind sämtliche 
verwendeten Annahmen und Parameter anzugeben.

Bei der Planung einer Dekontamination sollten die Standortinhaber indessen überlegen, ob 
sie weitergehende Ziele entsprechend den Punkten 2. und 3. haben.

2. Der Standortinhaber kann das Ziel der Löschung des Standorts aus dem KbS anstreben. 
Aus dem KbS wird ein Standort gelöscht, wenn die umweltgefährdenden Stoffe beseitigt 
worden sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AltlV). Dies bedeutet grundsätzlich, dass das verbleiben-
de Material den Wert für unverschmutzten Aushub gemäss Aushubrichtlinie einzuhalten 
hat (50 mg/kg Blei; BUWAL 1999). Bestehen nach der Sanierung der Schiessanlage noch 
höhere Restbelastungen im Bereich des belasteten Standorts, bleibt der KbS-Eintrag er-
halten und wird ergänzt mit Angaben zu den durchgeführten Sanierungsmassnahmen 
(Art. 5 Abs. 3 AltlV).

3. Wird in den Bereichen A und B bis auf Bleigehalte von maximal 50 mg/kg dekontami-
niert, so entfallen dort zugleich die bisher gültigen Massnahmen zur Gefahrenabwehr
(Einzäunung, Nutzungseinschränkungen). Ausserhalb des Bereichs B verbleiben jedoch 
Antimonbelastungen bis 15 mg/kg (Kap. 1.2.3). Für diese wird derzeit von Seiten des 
Bodenschutzes geprüft, ob Nutzungseinschränkungen erforderlich sind. Wollen Stand-
ortinhaber vermeiden, später allenfalls wiederum Einschränkungen bei der Nutzung zu 
unterliegen, so muss im Einzelfall geprüft werden, ob über den Bereich B hinaus eine 
Dekontamination des Bodens erforderlich ist. Die entsprechende Beurteilung erfolgt 
durch die Fachstelle Bodenschutz.

4. Im Hinblick auf die Dekontamination muss die Schadstoffverteilung im Einzelfall ermittelt 
werden, um genau das richtige Material zu entsorgen. Diese Abklärungen erkennt der 
Bund als abgeltungsberechtigt an, sofern sie im Hinblick auf die Triage des Materials für 
die Entsorgung erfolgen, wirtschaftlich und auf dem Stand der Technik durchgeführt 
werden. In der Regel ist dabei der Einsatz eines Röntgenfluoreszenz-Geräts (XRF) ange-
bracht. Eine übersichtliche Darstellung zu dieser Methode findet sich in VBS (2006, Ent-
wurf)19, Hinweise zu diesbezüglichen Bundesabgeltungen gibt der Anhang von BAFU 
(2006).

Die Dekontamination muss von einer Altlasten-Fachperson vor Ort begleitet werden. Sie erstellt 
anschliessend den Sanierungsbericht, der die Arbeiten dokumentiert und ihren Erfolg nachvoll-
ziehbar belegt. Der Sanierungsbericht ist dem AWEL innert sechs Monaten nach Abschluss der 
Dekontamination einzureichen. Auf dieser Grundlage beurteilt das AWEL den Standort neu.

Vorgehen, angefallene Kosten und Regelungen zur Vorfinanzierung sollten im Hinblick auf die 
Kostenverteilung (Kap. 6.3) nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Angaben können in den 
Sanierungsbericht integriert, aber auch gesondert zusammengestellt werden.

19 VBS 2006 (Entwurf): Untersuchung der Belastungen auf Schiessplätzen und Schiessanlagen des VBS.
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5 Die Massnahmen im Überblick
Eine zusammenfassende Übersicht über die Massnahmen bei Schiessanlagen gibt Abbildung 3, 
unter Angabe der zum jeweiligen Arbeitsschritt gehörenden Kapitel. Daraus wird deutlich, dass 
auf die lange Sicht bei allen Kugelfängen eine Dekontamination sinnvoll ist.

Abbildung 3: Überblick über altlastenrechtlichen Massnahmen bei Schiessanlagen nach dem 
KbS-Eintrag.

6 Kostentragung

6.1 Wie hoch sind die Kosten?
Die Kosten für altlastenrechtliche Massnahmen sind natürlich je nach den Verhältnissen im Ein-
zelfall unterschiedlich. Bei den meisten Kugelfängen ist die Situation aber relativ einheitlich im 
Vergleich mit anderen belasteten Standorten. Daher können für den typischen Fall die folgenden 
Kosten als Grössenordnung angegeben werden:

Emissionsfreies künstliches Kugelfangsystem: ca. Fr.   4’000-6’000 pro Scheibe

Altlasten-Voruntersuchung (ganzer Kugelfang) ca. Fr. 10'000-15'000

Dekontamination von Bereich >1'000 mg/kg Blei) ca. Fr. 20’000-25’000 pro Scheibe

Dekontamination von Bereich 300-1'000 mg/kg Blei ca. Fr.   8’000 pro Scheibe

Diese Kosten sind aus der Sanierung einzelner Schiessanlagen hochgerechnet bzw. aufgrund der 
zu erwartenden Kubaturen des Aushubmaterials geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass durch 
ein koordiniertes Vorgehen bei mehreren Schiessanlagen die Kosten gesenkt werden können. 
Das gilt besonders für die Aufstellung von künstlichen Kugelfangsystemen und für die Entsor-
gung von belastetem Aushubmaterial bei der Dekontamination.
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6.2 Anteile bei der Kostentragung
Für die Durchführung von Massnahmen nach dem Umweltschutzgesetz gilt grundsätzlich das 
Verursacherprinzip gemäss Art. 2 USG. Für die Kostentragung speziell bei altlastenrechtlichen 
Massnahmen ist der mit Wirkung vom 1. November 2006 revidierte Art. 32d USG massgebend:

Art. 32d USG: Tragung der Kosten
1 Der Verursacher trägt die Kosten für notwendige Massnahmen zur Untersuchung, 
Überwachung und Sanierung belasteter Standorte.
2 Sind mehrere Verursacher beteiligt, so tragen sie die Kosten entsprechend ihren 
Anteilen an der Verursachung. In erster Linie trägt die Kosten, wer die Massnahmen 
durch sein Verhalten verursacht hat. Wer lediglich als Inhaber des Standortes betei-
ligt ist, trägt keine Kosten, wenn er bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt von der 
Belastung keine Kenntnis haben konnte.
3 Das zuständige Gemeinwesen trägt den Kostenanteil der Verursacher, die nicht 
ermittelt werden können oder zahlungsunfähig sind.
4 Die Behörde erlässt eine Verfügung über die Kostenverteilung, wenn ein Verursa-
cher dies verlangt oder die Behörde die Massnahmen selber durchführt.
5 Ergibt die Untersuchung eines im Kataster (Art. 32c Abs. 2) eingetragenen oder für
den Eintrag vorgesehenen Standortes, dass dieser nicht belastet ist, so trägt das zu-
ständige Gemeinwesen die Kosten für die notwendigen Untersuchungsmassnah-
men.

Zu beachten ist besonders, dass eine Kostenverteilung nur für notwendige Massnahmen erfolgt. 
Notwendig heisst dabei: zum Schutz von Menschen und Umwelt erforderlich nach den Vorga-
ben des Bundesrechts und der darauf gestützten Vollzugshilfen des Bundes. Für Notwendigkeit 
und Anrechenbarkeit gelten somit dieselben Kriterien wie bei den Abgeltungen des Bundes 
(Kap. 6.4). Das AWEL empfiehlt, die Kosten für Massnahmen von Anfang an entsprechend zu 
dokumentieren.

Die Betroffenen können sich ausserdem von bedeutenden Kosten entlasten, wenn sie dafür sor-
gen, dass nach dem 1. November 2008 keine Abfälle mehr auf den Standort gelangen. Dies ist 
eine der Voraussetzungen, um Abgeltungen des Bundes beanspruchen zu können.

6.3 Verfahren zur Kostenverteilung
In der Regel fallen die Kosten für altlastenrechtliche Massnahmen zunächst beim Standortinha-
ber an. Er ist gemäss Art. 20 AltlV in erster Linie realleistungspflichtig, das heisst, er muss die 
notwendigen Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung oder Sanierung des belasteten 
Standorts durchführen und vorfinanzieren. Ist der Standortinhaber nicht der (alleinige) Verursa-
cher der Belastung, die zu altlastenrechtlichen Massnahmen geführt hat, wird er die Verteilung 
der Kosten anstreben. Dazu stellt er beim AWEL ein Gesuch (Art. 32d Abs. 4 USG). Auch andere 
Verursacher können das Kostenverteilungsverfahren anstossen.

Das behördliche Kostenverteilungsverfahren ist in der Regel zeitintensiv und teuer, weil die Be-
hörde verpflichtet ist, dafür ausreichende Sachverhalts-Abklärungen vorzunehmen. Deshalb 
strebt das AWEL im Rahmen eines solchen Kostenverteilungsverfahrens stets eine Verhandlungs-
lösung an, bei der sich die Parteien untereinander auf eine Vereinbarung zur Verteilung der Kos-
ten einigen (AWEL 2006)20. Dabei sollen Sachverhalts-Abklärungen auf das notwendige Mass 
beschränkt bleiben. Dieses Vorgehen wird als Verhandlungsverfahren bezeichnet. Es findet unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

20 AWEL 2006: Merkblatt „Kostenverteilungsverfahren nach Art. 32d USG, insbesondere Verhandlungsverfahren“.
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Aus Sicht des AWEL ist jedoch jede Verteilung im Nachhinein nur eine Notlösung. Besonders bei 
Standorten wie den Schiessanlagen ist es angebracht, mit allen Beteiligten im Vorfeld eine Eini-
gung über die Kostentragung zu erzielen. Sonst kann die spätere Verteilung der Kosten unver-
hältnismässig teuer werden im Vergleich zu den Kosten für die Massnahmen.

6.4 Abgeltungen des Bundes
Der Bund leistet unter bestimmten Voraussetzungen Abgeltungen für notwendige Massnahmen 
zur Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen 
(Art. 32e USG). Im Einzelnen hat der Bund die Voraussetzungen in der Mitteilung BAFU (2006) 
geregelt. An dieser Stelle werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

1. Abgeltungen werden nur geleistet, wenn nach dem 1. November 2008 keine Abfälle 
mehr auf den Standort gelangt sind. Soll die Anlage danach weiter betreiben werden, so 
muss auf ein emissionsfreies künstliches Kugelfangsystem umgestellt werden, um diese 
Voraussetzung zu erfüllen (Kap. 2.1).

2. Abgeltungsberechtigt sind nur notwendige Massnahmen zur Untersuchung, Über-
wachung und Sanierung der belasteten Standorte bei Schiessanlagen. Notwendig heisst 
dabei: zum Schutz von Menschen und Umwelt erforderlich nach den Vorgaben des Bun-
desrechts und der darauf gestützten Vollzugshilfen des Bundes.

3. Die Abgeltungen betragen 40 Prozent der anrechenbaren Kosten. Zur Anrechenbarkeit 
sind besonders folgende Hinweise wichtig:

a. Als nicht anrechenbar gelten die Massnahmen zur Gefahrenabwehr (Einzäunung, 
Nutzungseinschränkung) und die Kosten für künstliche Kugelfangsysteme.

b. Untersuchungen zur Feststellung von Zielen und Dringlichkeit der Sanierung (De-
tailuntersuchung) sind allenfalls in Ausnahmefällen anrechenbar. Denn die dazu 
notwendigen Erkenntnisse zur Gefährdungsabschätzung sind normalerweise 
schon von vornherein oder spätestens nach der Voruntersuchung vorhanden.
Insbesondere sind Eluatversuche an Feststoffproben grundsätzlich nicht anre-
chenbar.

c. Die Ermittlung der Schadstoffverteilung ist bei Kugelfängen nur dann anrechen-
bar, wenn sie im Hinblick auf die Triage des Materials für die Entsorgung erfolgt.

d. Als anrechenbar gilt bei einer Dekontamination grundsätzlich nur die Entfernung 
von Material mit Bleigehalten über 1'000 mg/kg.

4. Die Abgeltungen werden nur geleistet, wenn die getroffenen Massnahmen umweltver-
träglich und wirtschaftlich sind und dem Stand der Technik entsprechen.

5. Ausgenommen von den Abgeltungen sind Schiessanlagen mit überwiegend gewerbli-
chem Zweck.

6. Die Abgeltungen werden den Kantonen nach Massgabe des Aufwandes ausbezahlt. Das 
bedeutet, dass die kantonale Behörde beim Bund den entsprechenden Antrag stellen 
muss, nachdem die Massnahmen durchgeführt wurden, und vom Bund ausbezahlte Ab-
geltungen entsprechend der Kostentragung anteilig weiterleitet.
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